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Erwägungen

E. 1
Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann innert 10
Tagen schriftlich und begründetBeschwerde erhoben werden (Art. 20 Abs. 1 lit. b i.V.m.
Art. 393 Abs. 1 lit. a und Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO]). Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse
an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Der Begriff
"Partei" wird umfassend im Sinne von Art. 104 und 105 StPO verstanden. Neben der
beschuldigten Person, der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerschaft kann auch jede
andere am Verfahren beteiligte Person, wie namentlich die Anzeige erstattende, zur
Beschwerde legitimiert sein, sofern diese Person sich am erstinstanzlichen Verfahren
beteiligt hat bzw. von diesem berührt ist und ein rechtlich geschütztes Interesse geltend
machen kann (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (Hrsg.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Auflage 2014, Art. 382 StPO N 2;Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Auflage 2013, Art. 382 StPO N
1 f.; AGE BES.2013.78 vom 4. November 2013 E. 1, BE.2011.84 vom 13. August 2012 E.
1.2).

Die Beschwerdeführerin ist als Anzeigestellerin durch die Abweisung ihres Gesuchs um
unentgeltliche Rechtspflege unmittelbar in eigenen Interessen tangiert und entsprechend zur
Beschwerdeerhebung legitimiert. Dies gilt erst recht, nachdemsie sich ausdrücklich als
Privatklägerin konstituiert hat (Art. 118 Abs. 1 und

E. 2
2.1Angefochten ist die Verfügung vom 20. Februar 2015. Strittig und zu prüfen ist einzig,
ob die Staatsanwaltschaft das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche
Rechtspflege zu Recht abgewiesen hat. Die Ankündigung eines Einstellungsbeschlusses
(wegen Betrugs) bzw. des Erlasses eines Strafbefehls (wegen Urkundenfälschung) ist als
blosses Inaussichtstellen künftiger Verfügungen (noch) nicht anfechtbar.

2.2Gemäss Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, welche nicht über die erforderlichen Mittel
verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem
Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. In Bezug auf die sich am Strafverfahren
beteiligende Privatklägerschaft regeltArt. 136 Abs. 1 StPO die Voraussetzungen für die
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Demnach gewährt die Verfahrensleitung der
Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche ganz oder teilweise die
unentgeltliche Rechtspflege, wenn die Privatklägerschaft nicht über die erforderlichen
Mittel verfügt (lit. a) und ihre Zivilklage nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Aus dieser



Bestimmung ergibt sich, dass dieunentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich nur für die
Privatklägerschaft gewährt wird, die im Strafverfahren Zivilansprüche geltend macht. Für
die sich ausschliesslich im Strafpunkt beteiligende Person ist die unentgeltliche
Rechtspflege ausgeschlossen (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des
Strafprozessrechts, in: BBl 2006 S. 1181; AGE BES.2013.78 vom 4. November 2013
E. 2.1).

2.3Bedürftig ist ein Gesuchsteller, der die Leistung der erforderlichenProzess- und
Parteikosten nur erbringen kann, wenn er die Mittel angreift, deren er zur Deckung des
Grundbedarfs für sich und seine Familie bedarf. Zur Prüfung der Bedürftigkeit sind
sämtliche Umstände im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs zu würdigen. Grundsätzlich
obliegt es der gesuchstellenden Partei, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse
umfassend darzustellen und soweit möglich auch zu belegen. Diesbezüglich trifft sie eine
umfassende Mitwirkungspflicht: Sie muss über ihre finanzielle Lage uneingeschränkt
Auskunft erteilen und das Zumutbare zu ihrer Feststellung beitragen. Verweigert ein
Gesuchsteller die zur Beurteilung seiner aktuellen Gesamtsituation erforderlichen Angaben
oder Belege, so kann die Behörde die Bedürftigkeit ohne Verletzung des
verfassungsmässigen Anspruchs verneinen (BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164 f.; BGer
2C_793/2012 vom 20. November 2012 E. 4.2; AGE BES.2013.78 vom 4. November 2013
E. 2.1).

2.4Als aussichtslos sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Prozessbegehren
anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die
Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen
gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren
ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob
eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu
einemProzess entschliessen würde; eine Partei soll einenProzess, den sie auf eigene
Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie
nichts kostet (BGE 124 I 304 E. 2c S. 306; AGE BES.2013.78 vom 4. November 2013 E.
2.1). Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer
vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten nach den Verhältnissen zur
Zeit, zu der das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (BGE 129 I 129
E. 2.3.1 S. 136).

2.5Der Umfang des Anspruchs der Privatklägerschaft aufunentgeltliche Rechtspflege ist in
Absatz 2 von Art. 136 StPO umschrieben und umfasst einerseits die unentgeltliche
Prozessführung und andererseits die Bestellung eines Rechtsbeistands, sofern dies zur
Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft notwendig ist. Ein unentgeltlicher
Rechtsbeistand ist folglich nur dann zu bewilligen, wenn einerseits die Voraussetzungen
von Art. 136 Abs. 1 lit. a und b StPO ■ Bedürftigkeit des Gesuchstellers und
Nichtaussichtslosigkeit der verfolgten Rechtsansprüche ■ erfüllt sind und andererseits die
Bestellung eines Rechtsbeistands zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft geboten
erscheint (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2. Auflage
2014, Art. 136 StPO N 16;Schmid, a.a.O., Art. 136 StPO N 4). Bei der Prüfung, ob die
unentgeltliche Rechtsverbeiständung der bedürftigen Privatklägerschaft als sachlich
notwendig anzusehen ist, berücksichtigt das Bundesgericht die Gesamtheit der konkreten
Umstände und insbesondere das Alter, die soziale Situation, die Sprachkenntnisse oder die
gesundheitliche und geistig-psychische Verfassung des Geschädigten sowie die Schwere



und Komplexität des Falles (BGer 1B_45/2012 vom 8. Juni 2012 E. 4.5; AGE BES.2012.66
vom 24. September 2012 E. 2.2).

E. 4
Nach dem Gesagten ist die gegen die angefochtene Verfügung erhobene Beschwerde
offensichtlich unbegründet und deshalb abzuweisen. Bei dieser Ausgangslage braucht nicht
weiter geprüft zu werden, ob die Beschwerdeführerin über die erforderlichen Mittel für die
Bestellung einer Vertretung verfügte oder nicht.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin dessen Kosten mit einer
Gebühr von CHF 600.■ zu tragen. Das gestellte Kostenerlassgesuch ist wegen
Aussichtslosigkeit der Beschwerde abzuweisen.
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